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Diese hat der Träger des Vorhabens durchzufüh-
ren. Nach Auffassung der Niedersächsischen Lan-
desregierung muss der Träger des Vorhabens 
grundsätzlich Beeinträchtigungen z. B. der Land-
wirtschaft, der Gewässerökologie sowie Erschwer-
nisse für Verbände durch geeignete Maßnahmen 
vermeiden. Art und Umfang dieser Maßnahmen 
sind im Planfeststellungsverfahren zu überprüfen 
und festzusetzen. 

Unabhängig von der Frage, ob durch zurücklie-
gende Ausbaumaßnahmen eine Verschlechterung 
festgestellt werden kann, und unabhängig von der 
beim bevorstehenden Ausbau der Unter- und Au-
ßenweser vorgesehenen Vermeidungslösung der 
WSV sind in einer Arbeitsgruppe des Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung (ML) mit dem Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) und dem 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz (MU) 
sowie den betroffenen Verbänden und örtlichen 
Vertretern der Landwirtschaft offene Fragen und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Tränkewas-
serwasserversorgung erörtert worden. Die Ergeb-
nisse der hierzu in Auftrag gegebenen Gutachten 
liegen noch nicht vollständig vor, sodass derzeit 
noch keine Aussage über das Vorgehen der Lan-
desregierung getroffen werden kann. 

 

Anlage 12 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres und Sport auf die 
Frage 14 der Abg. Jürgen Krogmann und Ronald 
Schminke (SPD) 

Teure Fehlplanung bei der Polizeiakademie - 

Warum müssen 100 Polizeistudentinnen und 

-studenten mitten im Studium die Umzugs-

kartons packen? 

Während die Landesregierung über Kürzungen 
bei wichtigen Einsatzmitteln der Polizei disku-
tiert (Hubschrauberstaffel, Wasserschutzpoli-
zei), lässt sie offenbar gleichzeitig zu, dass 
Tausende Euro im System verloren gehen. Ein 
besonders krasses Beispiel wurde jetzt aus Ol-
denburg bekannt: 

Zum 1. Oktober 2008 und 1. Oktober 2009 ha-
ben ca. 400 Polizeistudentinnen und -studenten 
am Standort Oldenburg der Polizeiakademie 
Niedersachsen ihr Studium aufgenommen. Vie-
le haben für die Dauer des Studiums eine 
Wohnung angemietet oder mit Kolleginnen und 
Kollegen eine Wohngemeinschaft bezogen mit 
der Perspektive, ihre vollständige Ausbildung 
am Standort Oldenburg zu absolvieren. 

Nun wurde überraschend mitgeteilt, dass zum 
1. Oktober 2010 ca. 50 Studierende dieser 
Jahrgänge - mitten im laufenden Studium - von 
Oldenburg an den Standort Nienburg versetzt 
werden sollen. Ähnlich soll es 50 Studierenden 
des Teilstandortes Hannoversch Münden erge-
hen. Nach Auskunft von Betroffenen war ein 
Ortswechsel bei Beginn des Studiums nicht ab-
sehbar. Eine Begründung für den abrupten 
Wechsel wurde offenbar nicht mitgeteilt. Nun 
werden die Studierenden aus ihrem bestehen-
den sozialen Umfeld und ihren Studiengruppen 
gerissen. Für den Umzug muss das Land wohl 
die Kosten erstatten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie konnte es zu dieser Versetzungsent-
scheidung kommen? 

2. Welche Umzugserstattung steht den Polizei-
anwärterinnen und -anwärtern zu, und welche 
Gesamtkosten werden dem Land durch die 
Umzüge aus Oldenburg und Hannoversch Mün-
den voraussichtlich entstehen? 

3. Hält die Landesregierung eine Einschrän-
kung und gegebenenfalls eine Abschaffung von 
Einsatzmitteln wie z. B. dem Polizeihubschrau-
ber in Weser-Ems für gerechtfertigt, solange es 
innerhalb des Ministeriums offenbar noch kos-
tenintensive Entscheidungen in einem solchen 
Ausmaß gibt? 

Mit Neuordnung der Aus- und Fortbildung im öf-
fentlichen Dienst wurden am 1. Oktober 2007 die 
Fakultät der Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege und das Bildungsinstitut der Polizei 
Niedersachsen unter dem Dach der neu gegründe-
ten Polizeiakademie Niedersachsen (PA) zusam-
mengeführt. Damit wurden eine weitere Qualitäts-
steigerung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
dieser zentralen Aufgaben erzielt. 

Im Zuge der Gründung der PA und der Einführung 
des neu gestalteten und akkreditierten Bache-
lorstudiengangs war es erforderlich, einen Großteil 
der Studierenden des ersten Bachelorstudien-
gangs, Einstellungstermin 1. Oktober 2007, dem 
neuen Studienort Nienburg zuzuweisen, sodass 
diese Studierenden ihr Studium zunächst überwie-
gend am Studienort Nienburg und in geringen Tei-
len am Studienort Hann. Münden aufnahmen. Be-
gründet lag dies in der Notwendigkeit, den Bache-
lorstudiengang im laufenden Studienbetrieb einzu-
führen und parallel den auslaufenden Diplomstu-
diengang weiter gewährleisten zu können. 

Die Verteilung der Studierenden und die daraus 
resultierende ungleichmäßige Lastenverteilung für 
das Lehrpersonal zwischen den Studienorten er-
schweren den praktischen Studienbetrieb, führen 
zu regelmäßig wiederkehrend und auf Dauer nicht 
vertretbar hohen Belastungen einzelner Lehrkräfte 
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und erforderen einen übermäßigen studienorts-
übergreifenden Einsatz des Lehrpersonals, hier 
insbesondere der Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben (Polizeitrainer/-innen). Je nach Modullage ist 
es erforderlich, regelmäßig Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben zwischen den Studienorten pendeln 
zu lassen. Diese Situation setzt sich in Belastun-
gen bei Modulprüfungen und Betreuungen von 
Bachelorarbeiten fort. 

Mit Abschluss des ersten Bachelorstudienganges 
zum 30. September 2010 besteht nun die Möglich-
keit, diese der Startphase der PA geschuldete 
Situation zu modifizieren und den Studienbetrieb 
zu optimieren. 

Die PA hat daher entschieden, mit Wirkung vom 
1. Oktober 2010 jeweils zwei Studiengruppen aus 
den Studienorten Hann. Münden und Oldenburg 
nach Nienburg zu verlagern. Die Maßnahme zielt 
ab auf einen Ausgleich der Belastungen des Lehr-
personals, die Weiterentwicklung einheitlicher 
Standards im Studienbetrieb, die Verhinderung 
studienortübergreifender personeller Unterstützun-
gen und eine bestmögliche Ausnutzung der an den 
Studienorten vorhandenen materiellen und perso-
nellen Ressourcen. 

Von dieser Situation sind 88 Studierende betroffen. 
Von der PA wurden im Einvernehmen mit der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung und dem 
Personalrat der PA Kriterien entwickelt, nach de-
nen sie die Umsetzungsentscheidungen durchge-
führt hat. Als wesentliches Entscheidungskriterium 
wurde neben der Freiwilligkeit die letzte bekannte 
Wohnanschrift vor Aufnahme des Studiums festge-
legt. Damit sollten unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Belange unverhältnismäßige persönli-
che Härten vermieden werden. Die Studierenden 
wurden erstmalig Anfang März 2010 von der PA 
schriftlich über die Umsetzungspläne informiert. 
Zugleich fand eine Abfrage über freiwillige Wech-
selwünsche statt. Zusätzlich fanden an den betrof-
fenen Studienorten Informationsveranstaltungen 
für alle Studierenden statt. Nach Abschluss der 
Planungen hat die PA die betroffenen Studieren-
den Ende März durch ein persönliches Anschrei-
ben über die jeweilige Umsetzung informiert. Die 
förmlichen Umsetzungsverfügungen wurden den 
Studierenden Anfang Juni 2010 zugestellt. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Siehe Vorbemerkung. 

Zu 2 und 3: Eine Umzugskostenvergütung richtet 
sich nach den einschlägigen rechtlichen Bestim-
mungen. Die Höhe dieser Vergütung hängt insbe-
sondere von vielfältigen individuellen Faktoren wie 
etwa dem künftigen Wohnort oder der Menge des 
Umzugsgutes ab. Eine genaue kostenmäßige Auf-
schlüsselung ist daher noch nicht möglich. 

Den einmaligen Umzugskosten stehen dauerhafte 
Optimierungen im Studienbetrieb sowie bei den 
zeitlichen und personellen Ressourcen des Lehr-
personals gegenüber. 

Die von der PA eingeleiteten Ausgleichsmaßnah-
men im Studienbetrieb stehen in keinem Zusam-
menhang mit den Maßnahmen der Landesregie-
rung zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. 

Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

 

Anlage 13 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 15 der Abg. 
Markus Brinkmann und Renate Geuter (SPD) 

Prüfmethode der niedersächsischen Fi-

nanzverwaltung bei Friseursalons 

Der wöchentliche Informationsdienst Friseur-
intern berichtet seit geraumer Zeit in kritischer 
Weise über die Prüfungen von Friseursalons 
durch die niedersächsischen Finanzbehörden. 
In dem Blatt wird vom Einsatz einer „neuen 
computergestützten Prüfmethode“ berichtet, die 
nach Auffassung der betroffenen Betriebe zu 
unrichtigen Einnahmeschätzungen führt. 

Im Einzelnen werden folgende Punkte kritisiert: 
Vom angeblichen Verbrauch verschiedener 
Produkte in einem Salon werde auf die Anzahl 
entsprechender Behandlungen geschlossen. 
Aufgrund von Preislisten werde dann auf den 
durchschnittlichen Umsatz pro Behandlung ge-
schlossen. Daraufhin werde die Anzahl der ge-
schätzten Behandlungen mit dem ermittelten 
Durchschnittspreis multipliziert, um anschlie-
ßend einen Umsatz festzusetzen. Dies werde 
durch Hilfsrechnung unterstützt, etwa den 
Verbrauch an Halskrausen. 

Diese Ermittlungsmethode sei jedoch nach Auf-
fassung zahlreicher in Friseur-intern zitierter 
Steuerpflichtiger verfehlt, da die Berechnung 
häufig zu fehlerhaften Ergebnissen zum Nach-
teil des Steuerpflichtigen führe. Als Beispiel 
wird angeführt, dass Haare zum Teil auch 
mehrfach pro Behandlung gewaschen würden, 
was zwar den Shampooverbrauch erhöhe, nicht 
aber die Anzahl der daraus geschlossenen 
Haarbehandlungen und somit den Umsatz. 
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